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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1983

Norm

ZPO §405 DIIIe

Rechtssatz

Lautet das Klagebegehren des Pfandbestellers darauf, daß der Pfandschuldner schuldig sei, die Einverleibung der

Löschung des Pfandrechtes zu bewirken, so wird dem Pfandbesteller (kläger) nicht ein aliud zugesprochen, sondern

nur klargestellt, in welcher Weise der Pfandschuldner die Löschung des Pfandrechtes zu bewirken hat, wenn das Urteil

lautet, der Pfandschuldner sei schuldig, eine Löschungserklärung des Gläubigers der pfandrechtlich gesicherten

Forderung in Ansehung dieses Pfandrechtes zu bewirken.
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